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Beiblatt zur Parlamentskgrrespondenz 15. Jänner 1958 

A n fra g e b ea n t w ~ r tun g 

Mit Bezug auf dIe Anfrage der Abgeordneten Dr. G re d 1 e rund 

Genossen vom 6. Dezember 1957, betreffend U?stimmigkeiten bei der Feststellu!lg 

des Einheitswertes von Grund und B0den, teilt Bundesminister für Finanzen 

Dr. Kam i t z mitg 

Ich habe 'gegen eine lTovellierung des Bewertungsgesetzes, die der. Be-. . . 
sei tigung vön tatsäohlichen und wesentlichen Härten dient, nichts einzuwenden. 

Allerdings kann die Beantwortung der Frage, 'welche Umstände bei der Bewertung .. 
des Grundvermögens als tatsächliche und wesentliche Härten anzusehen sind~ 

, / ' 

insbesondere im Hinbliok auf den Objektcharakter der Grundsteuer nur naoh 

objektiven Gesichtspunkten erfolgen;. Vor allem liegt es im Wesen jedes 

Abga bengesetzes, ~ass es für die betr0ffenen steuerpflichtigen Belastungen 

ini tsich bringt, und es kann daher, kaum als, eine, Härte empfunden. werden; wenn 

für Gr:undbesi tz eine' je nach der Lage, Bauweise, :trut~ungsmöglichkeit; Aus

stattung und dem Alter der Liegenschaft abgestufte Grundsteuer erhoben wird. 

Auch kann es wohl nicht Aufgabe eines Steuergesetzes sein, die sich aus der 

Mi~tengesetzgebung ergebenden Probleme einer Regelung zuzuführen. Im übrigen 

muss darauf verwiesen werden, dass bei der Jl.JIindestbewertung, die nach den 

nicht eindeutigen Ausführungen der 'Anfrage vermutlioh 'ale "die Härte" empfunden , , 

wird~ durch die Vor$ohrift~ndes Bew,ertungsgesetzes1955 gegenUber den bis 

zum 31. Dezem'Jer 1955 geltenden Bestimmunge~ bereits eine wesentliche Erleicl:).;" 

terung insofern gesohaffen wurde, als nur\mehr der Grund und Boden nur ini t aoht 

Zehntel sei nes tat'sächlichen Wertes anzusetzen ist (§ 53 Absatz 2 

Bewertungsgesetz 1955). 

-.-.-.-
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